
1. Name und Anschrift der Zertifizierungsorganisation

1.1 Name: ENVIZERT  Umweltgutachter und öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige GmbH 

1.2 Straße: Borkener Straße  68

1.3 Staat: DE Bundesland: NW

Postleitzahl: 48653

Ort: Coesfeld

4. Name und Anschrift des Entsorgungsfachbetriebes (Hauptsitz):

4.1    Name: RETERRA West GmbH & Co. KG

4.2    Straße: Brink   37c

4.3    Staat: DE Bundesland: NW

   Postleitzahl: 48653 Ort: Coesfeld

4.4 Eintrag in das Handels-, Vereins- oder Genossenschaftsregister (sofern ein Eintrag erfolgt ist):

Registernummer (HRA, HRB etc.): HRA 7447  Registergericht: Coesfeld

3. Angaben zum Zertifikat

3.1    Nummer des Zertifikats (durch die Zertifizierungsorganisation frei zu vergeben): 2003019

3.2    Erstmalige Zertifizierung  oder Folgezertifizierung 

3.3 Vorgangsnummer (soweit von der Behörde erteilt): ZZET007000849002

3.4 Das Zertifikat beinhaltet 13 Anlage(n).

3.5  Das Zertifikat wird nur für einen bestimmten Betriebsteil erteilt (siehe Anlage(n) 

3.6  Das Zertifikat wird nur für bestimmte Abfallarten, Tätigkeiten oder Standorte erteilt (siehe Anlage(n) 1-13).

3.7 Das Zertifikat ist gültig bis zum 11.08.2021

5. Der Betrieb ist berechtigt, im Hinblick auf die in der Anlage zu diesem Zertifikat genannten Standorte, Tätigkeiten und 

Abfallarten das Überwachungszeichen der obengenannten technischen Überwachungsorganisation oder Entsorgergemeinschaft 

und die Bezeichnung

„Entsorgungsfachbetrieb“
gemäß § 56 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in Verbindung mit der Entsorgungsfachbetriebeverordnung zu führen.

6. Prüfungsdatum:
12.02.2020

7. Sachverständiger, der die Überprüfung durchgeführt hat:

7.1 Name: Wendland  Vorname: Stefan

7.2 Unterschrift (nur für die Ausstellung in Papierform):

8. Ausstellungsdatum:
14.04.2020

9. Leiter/Leiterin der Zertifizierungsorganisation:

9.1 Name: Jung  Vorname: Carsten

9.2 Unterschrift (nur für die Ausstellung in Papierform):

Zertifikat
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: E558530057
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: E558530057
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: E558530057
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 1 zum Zertifikat mit der Nummer ZZET007000849002 / 2003019
Name des Entsorgungsfachbetriebs: RETERRA West GmbH & Co. KG

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Kompostwerk Coesfeld
      1.2 Straße:Brink  37c
      1.3 Staat: DE Bundesland: NW Postleitzahl:48653 Ort: Coesfeld

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
Kompostierungsanlage, Teilstromvergärungsanlage
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

020106 tierische Ausscheidungen, Gülle/Jauche und Stallmist (einschließlich verdorbenes Stroh), 
Abwässer, getrennt gesammelt und extern behandelt

nur feste Abfälle, wie z. B. „Reitplatzabfälle“. Gülle/Jauche und 
Urin sind ausgeschlossen

020107 Abfälle aus der Forstwirtschaft  

020301 Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennprozessen  

020304 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe  

190299 Abfälle a. n. g. siehe separates Beiblatt

200201 biologisch abbaubare Abfälle  

200203 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle  

200301 gemischte Siedlungsabfälle  

200302 Marktabfälle  
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Einschränkungen/Bemerkungen

190299 nur Speiseabfälle (entstanden aus AVV 20 01 08 / biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfällen), die in externen Anlagen pasteurisiert wurden

Beiblatt Einschränkungen/Bemerkungen 1 zum Zertifikat mit der Nummer ZZET007000849002 / 2003019
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: E558530057
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: E558530057
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 2 zum Zertifikat mit der Nummer ZZET007000849002 / 2003019
Name des Entsorgungsfachbetriebs: RETERRA West GmbH & Co. KG

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Kompostwerk Coesfeld
      1.2 Straße:Brink  37c
      1.3 Staat: DE Bundesland: NW Postleitzahl:48653 Ort: Coesfeld

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
Aufbereitung biogener Brennstoffe
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

020103 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe

020107 Abfälle aus der Forstwirtschaft

030101 Rinden- und Korkabfälle

190503 nicht spezifikationsgerechter Kompost

200201 biologisch abbaubare Abfälle
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: E558530057
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 3 zum Zertifikat mit der Nummer ZZET007000849002 / 2003019
Name des Entsorgungsfachbetriebs: RETERRA West GmbH & Co. KG

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Kompostwerk Coesfeld
      1.2 Straße:Brink  37c
      1.3 Staat: DE Bundesland: NW Postleitzahl:48653 Ort: Coesfeld

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
Lageranlage
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

200303 Straßenkehricht
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: E558801068
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: E558801068
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 4 zum Zertifikat mit der Nummer ZZET007000849002 / 2003019
Name des Entsorgungsfachbetriebs: RETERRA West GmbH & Co. KG

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Kompostwerk Coesfeld
      1.2 Straße:Brink  37c
      1.3 Staat: DE Bundesland: NW Postleitzahl:48653 Ort: Coesfeld

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
Sammeln und Befördern von Abfällen
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: E978931248
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: E978931248
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: E978931248
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 5 zum Zertifikat mit der Nummer ZZET007000849002 / 2003019
Name des Entsorgungsfachbetriebs: RETERRA West GmbH & Co. KG

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Kompostwerk Lünen
      1.2 Straße:Brunnenstraße  138
      1.3 Staat: DE Bundesland: NW Postleitzahl:44536 Ort: Lünen

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
Kompostwerk mit Teilstromvergärungsanlage & BHKW
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

020103 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe  

020107 Abfälle aus der Forstwirtschaft  

020304 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe  

030101 Rinden- und Korkabfälle  

030301 Rinden- und Holzabfälle  

040221 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern  

190502 nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen  

190503 nicht spezifikationsgerechter Kompost  

190606 Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen  

190805 Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser  

200108 biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle  

200201 biologisch abbaubare Abfälle  

200202 Boden und Steine  

200301 gemischte Siedlungsabfälle  

200302 Marktabfälle  
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: E978931257
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: E978931257
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 6 zum Zertifikat mit der Nummer ZZET007000849002 / 2003019
Name des Entsorgungsfachbetriebs: RETERRA West GmbH & Co. KG

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Erdenwerk Lünen
      1.2 Straße:Brunnenstraße  138
      1.3 Staat: DE Bundesland: NW Postleitzahl:44536 Ort: Lünen

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
Erdenwerk
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

010102 Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen  

010408 Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen  

010409 Abfälle von Sand und Ton  

010410 staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen  

010413 Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen  

010504 Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen  

020101 Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen  

020103 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe  

020301 Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennprozessen  

020304 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe  

020401 Rübenerde  

020502 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung  

020705 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung  

030101 Rinden- und Korkabfälle  

030105 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 
03 01 04 fallen

 

030301 Rinden- und Holzabfälle  

030302 Sulfitschlämme (aus der Rückgewinnung von Kochlaugen)  

030305 De-inking-Schlämme aus dem Papierrecycling  

030310 Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung  

030311 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 
03 10 fallen

 

040107 chromfreie Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung  

100101 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 
01 04 fällt

 

100102 Filterstäube aus Kohlefeuerung  

100103 Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz  

100115 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 10 01 14 fallen

 

100117 Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 16 fallen  

100906 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 fallen  

100908 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen  

101006 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 fallen  

101008 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 fallen  
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

101099 Abfälle a. n. g.  

101208 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen)  

101311 Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen

 

101314 Betonabfälle und Betonschlämme  

150203 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 15 02 02 fallen

 

161002 wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 01 fallen  

161004 wässrige Konzentrate mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 03 fallen  

170101 Beton  

170102 Ziegel  

170103 Fliesen und Keramik  

170504 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen  

170506 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt  

170802 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen  

180104 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen 
Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln)

 

190502 nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen  

190503 nicht spezifikationsgerechter Kompost  

190801 Sieb- und Rechenrückstände  

190802 Sandfangrückstände  

190805 Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser  

190902 Schlämme aus der Wasserklärung  

190904 gebrauchte Aktivkohle  

191207 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt  

191209 Mineralien (z.B. Sand, Steine)  

191304 Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03 fallen  

191306 Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 05 fallen  

200201 biologisch abbaubare Abfälle  

200202 Boden und Steine  

200303 Straßenkehricht  

200306 Abfälle aus der Kanalreinigung  
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: E566530039
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: E566530039
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: E566530039
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 7 zum Zertifikat mit der Nummer ZZET007000849002 / 2003019
Name des Entsorgungsfachbetriebs: RETERRA West GmbH & Co. KG

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Kompostwerk Altenberge
      1.2 Straße:Westenfeld  107a
      1.3 Staat: DE Bundesland: NW Postleitzahl:48341 Ort: Altenberge

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
Kompostierungsanlage
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

190604 Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen  

190606 Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen  

200108 biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle  

200201 biologisch abbaubare Abfälle  grobe Struktur

200202 Boden und Steine  

200203 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle  

200301 gemischte Siedlungsabfälle  

200302 Marktabfälle  
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: E566530039
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 8 zum Zertifikat mit der Nummer ZZET007000849002 / 2003019
Name des Entsorgungsfachbetriebs: RETERRA West GmbH & Co. KG

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Kompostwerk Altenberge
      1.2 Straße:Westenfeld  107a
      1.3 Staat: DE Bundesland: NW Postleitzahl:48341 Ort: Altenberge

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
Kompostierungsanlage (hier nur Lagerung von Straßenkehricht)
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

200303 Straßenkehricht
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: E566553700
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 9 zum Zertifikat mit der Nummer ZZET007000849002 / 2003019
Name des Entsorgungsfachbetriebs: RETERRA West GmbH & Co. KG

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Kompostwerk Altenberge
      1.2 Straße:Westenfeld  107a
      1.3 Staat: DE Bundesland: NW Postleitzahl:48341 Ort: Altenberge

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
Wertstoffhof
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

170101 Beton  

170102 Ziegel  

170103 Fliesen und Keramik  

170106* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche 
Stoffe enthalten

 

170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 
fallen

 

170605* asbesthaltige Baustoffe  

170802 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen  

170903* sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe 
enthalten

 

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 
09 03 fallen

 

200101 Papier und Pappe  

200102 Glas  

200110 Bekleidung  

200111 Textilien  

200121* Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle  

200123* gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten  

200135* gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen

 

200136 gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 
01 23 und 20 01 35 fallen

 

200137* Holz, das gefährliche Stoffe enthält  

200138 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt  

200139 Kunststoffe  

200140 Metalle  

200201 biologisch abbaubare Abfälle  

200202 Boden und Steine  

200203 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle  

200301 gemischte Siedlungsabfälle  

200307 Sperrmüll  
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: E558801068
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 10 zum Zertifikat mit der Nummer ZZET007000849002 / 2003019
Name des Entsorgungsfachbetriebs: RETERRA West GmbH & Co. KG

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Kompostwerk Altenberge
      1.2 Straße:Westenfeld  107a
      1.3 Staat: DE Bundesland: NW Postleitzahl:48341 Ort: Altenberge

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
Transportlogistik
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

020104 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)  

030101 Rinden- und Korkabfälle  

030105 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 
03 01 04 fallen

 

030301 Rinden- und Holzabfälle  

030307 mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen  

030308 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling  

040209 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer)  

040221 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern  

040222 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern  

070213 Kunststoffabfälle  

080318 Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen  

090107 Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen enthalten  

090108 Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen enthalten  

120105 Kunststoffspäne und -drehspäne  

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe  

150102 Verpackungen aus Kunststoff  

150103 Verpackungen aus Holz  

150104 Verpackungen aus Metall  

150105 Verbundverpackungen  

150106 gemischte Verpackungen  

150109 Verpackungen aus Textilien  

150203 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 15 02 02 fallen

 

170101 Beton  

170102 Ziegel  

170103 Fliesen und Keramik  

170106* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche 
Stoffe enthalten

 

170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 
fallen

 

170201 Holz  

170203 Kunststoff  

170604 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt  
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

170605* asbesthaltige Baustoffe  

170802 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen  

170903* sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe 
enthalten

 

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 
09 03 fallen

 

190604 Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen  

190606 Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen  

190801 Sieb- und Rechenrückstände  

190802 Sandfangrückstände  

190805 Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser  

191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von 
Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

 

200101 Papier und Pappe  

200102 Glas  

200108 biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle  

200110 Bekleidung  

200111 Textilien  

200121* Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle  

200123* gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten  

200135* gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen

 

200136 gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 
01 23 und 20 01 35 fallen

 

200137* Holz, das gefährliche Stoffe enthält  

200138 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt  

200139 Kunststoffe  

200140 Metalle  

200201 biologisch abbaubare Abfälle  

200202 Boden und Steine  

200203 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle  

200301 gemischte Siedlungsabfälle  

200302 Marktabfälle  

200303 Straßenkehricht  

200307 Sperrmüll  
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: E566553700
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 11 zum Zertifikat mit der Nummer ZZET007000849002 / 2003019
Name des Entsorgungsfachbetriebs: RETERRA West GmbH & Co. KG

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Kompostwerk Altenberge
      1.2 Straße:Westenfeld  107a
      1.3 Staat: DE Bundesland: NW Postleitzahl:48341 Ort: Altenberge

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
Aufbereitung/Sortierung (8.4, in BE 200 der Umschlaganlage)
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

020104 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)  

030101 Rinden- und Korkabfälle  

030105 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 
03 01 04 fallen

 

030301 Rinden- und Holzabfälle  

030307 mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen  

030308 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling  

040209 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer)  

040221 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern  

040222 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern  

070213 Kunststoffabfälle  

080318 Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen  

090107 Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen enthalten  

090108 Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen enthalten  

120105 Kunststoffspäne und -drehspäne  

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe  

150102 Verpackungen aus Kunststoff  

150103 Verpackungen aus Holz  

150104 Verpackungen aus Metall  

150105 Verbundverpackungen  

150106 gemischte Verpackungen  Abfälle, die der GewAbfV unterliegen. Werden nach 
Betreiberangabe nicht (vor-) behandelt.

150109 Verpackungen aus Textilien  

150203 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 15 02 02 fallen

 

170201 Holz  

170203 Kunststoff  

170604 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt  

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 
09 03 fallen

Abfälle, die der GewAbfV unterliegen. Werden nach 
Betreiberangabe nicht (vor-) behandelt.

191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von 
Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

 

200101 Papier und Pappe  

200108 biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle  

200110 Bekleidung  
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

200111 Textilien  

200138 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt  

200139 Kunststoffe  

200301 gemischte Siedlungsabfälle Abfälle, die der GewAbfV unterliegen. Werden nach 
Betreiberangabe nicht (vor-) behandelt.

200307 Sperrmüll Abfälle, die der GewAbfV unterliegen. Werden nach 
Betreiberangabe nicht (vor-) behandelt.
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: E566553700
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 12 zum Zertifikat mit der Nummer ZZET007000849002 / 2003019
Name des Entsorgungsfachbetriebs: RETERRA West GmbH & Co. KG

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Kompostwerk Altenberge
      1.2 Straße:Westenfeld  107a
      1.3 Staat: DE Bundesland: NW Postleitzahl:48341 Ort: Altenberge

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
Umschlag  (8.15.3, in BE 200 der Umschlaganlage)
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

020103 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe  

020104 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)  

020107 Abfälle aus der Forstwirtschaft  

030101 Rinden- und Korkabfälle  

030105 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 
03 01 04 fallen

 

030301 Rinden- und Holzabfälle  

030307 mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen  

030308 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling  

040209 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer)  

040221 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern  

040222 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern  

070213 Kunststoffabfälle  

080318 Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen  

090107 Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen enthalten  

090108 Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen enthalten  

120105 Kunststoffspäne und -drehspäne  

150101 Verpackungen aus Papier und Pappe  

150102 Verpackungen aus Kunststoff  

150103 Verpackungen aus Holz  

150104 Verpackungen aus Metall  

150105 Verbundverpackungen  

150106 gemischte Verpackungen  

150109 Verpackungen aus Textilien  

150203 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 15 02 02 fallen

 

170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 
fallen

 

170201 Holz  

170203 Kunststoff  

170604 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt  

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 
09 03 fallen

 

190503 nicht spezifikationsgerechter Kompost  
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

190604 Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen  

190801 Sieb- und Rechenrückstände  

190802 Sandfangrückstände  

190805 Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser  

191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von 
Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

 

200101 Papier und Pappe  

200108 biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle  

200110 Bekleidung  

200111 Textilien  

200138 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt  

200139 Kunststoffe  

200301 gemischte Siedlungsabfälle  

200302 Marktabfälle  

200303 Straßenkehricht  

200307 Sperrmüll  
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: E566553700
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 13 zum Zertifikat mit der Nummer ZZET007000849002 / 2003019
Name des Entsorgungsfachbetriebs: RETERRA West GmbH & Co. KG

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Kompostwerk Altenberge
      1.2 Straße:Westenfeld  107a
      1.3 Staat: DE Bundesland: NW Postleitzahl:48341 Ort: Altenberge

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
Biomasseaufbereitung
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

020103 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe grobe Struktur

020107 Abfälle aus der Forstwirtschaft grobe Struktur

030101 Rinden- und Korkabfälle

190503 nicht spezifikationsgerechter Kompost Siebüberlauf, d.h. Material mit grober Struktur und ohne 
Feinanteile

200201 biologisch abbaubare Abfälle grobe Struktur
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Anfahrschutz: 
Die Lagerbehälter sind durch geeignete Maßnahmen gegen mechanische Beschädigungen – 
z.B. durch Anfahren – zu schützen. Ein bewährter Anfahrschutz ist z. B. die Absicherung des 
Lagerbehälters und der Abgabeeinrichtung mit „Leitplanken“. 
 
 
1.3  Befüllen der Lagerbehälter für Dieselkraftstoff 
 
Für Anlagen, die vor dem 1. August 2017 in Betrieb genommen wurden, gab es unter bestim-
men Voraussetzungen eine Ausnahmeregelung in § 3 Absatz 12 VAwS NRW, dass beim Befül-
len von Behältern mit Diesel im Vollschlauchsystem2 aus Straßentankfahrzeugen weder eine 
befestigte Fläche noch ein Rückhaltevolumen (Abfüllplatz) erforderlich war. 
 
Die Nachrüstung eines Abfüllplatzes für die Befüllung des Lagerbehälters ist für bestehende 
Anlagen nur auf Anordnung der zuständigen Behörde erforderlich.  
 
Für Anlagen, die ab dem 1. August 2017 in Betrieb genommen wurden oder werden, ist ein 
Abfüllplatz für die Befüllung des Lagerbehälters erforderlich.  
 
Der Wirkbereich bei Befüllung der Lagerbehälter entspricht der waagerechten Schlauchfüh-
rungslinie zwischen den Anschlüssen am Tankfahrzeug und des Einfüllstutzens am Lagerbehäl-
ter zuzüglich zweieinhalb Metern nach allen Seiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1: Wirkbereich bei der Befüllung des Lagerbehälters 
 
 
2. Betankung von Fahrzeugen 
 
Die Entnahme von DK muss bei Lagerbehältern über 1.000 l mit einer selbsttätig schließenden 
Zapfpistole3 erfolgen.  
 
Bei Lagerbehältern bis einschließlich 1.000 l sind auch von Hand betriebene Pumpen mit Ab-
sperrhahn am Füllschlauch zulässig. Bei der Abgabe mit elektrisch betriebenen Pumpen muss 
die Pumpe nach Beendigung des Betankungsvorganges mit einem zusätzlichen Schalter vom 
Netz getrennt werden.  
 
Die Entnahme von Kraftstoff im freien Gefälle ist unabhängig vom Behältervolumen unzulässig! 
 
 
 

         Lagerbehälter                        
für 

     Diesel 

 
 
 
 
 
 
 
Tank-
fahrzeug 

 
 
     Schlauch- 
          führungslinie 

r = 2,5 m 
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3. Abfüllplatz 
 
Die Betankung von Fahrzeugen darf ausschließlich auf einem Abfüllplatz erfolgen. Der Abfüll-
platz muss, unabhängig vom Behältervolumen, ausreichend fest und gegen Dieselkraftstoff 
dicht und beständig ausgeführt werden.  
 
Dies ist insbesondere dann erfüllt, wenn der Boden wie folgt ausgeführt wird: 
 

1. Ortbeton oder werkmäßig hergestellte Fertigbetonteile, Mindestbetongüte C 30/37, 
gemäß DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2, als FD- oder FDE-Beton gemäß 
DAStb- Richtlinie „Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“ oder 
 

2. Gussasphalt entsprechend prEN 13108-6, gegen die vorgesehenen Kraftstoffe flüssig-
keitsundurchlässig, verformungsbeständig und befahrbar 

 
Notwendige Fugen des Abfüllplatzes sind mit einer gegen Dieselkraftstoff beständigen, dauer-
elastischen Fugenmasse mit bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis1 abzudichten. 

 
Es besteht auch die Möglichkeit einen Abfüllplatz aus Stahl als Fertigteil mit bauaufsichtlichem 
Verwendbarkeitsnachweis1 auf eine bestehende Betonfläche zu montieren. Eine Schotterfläche 
oder eine Fläche mit Pflasterbelag ist für die Nutzung als Abfüllplatz nicht zulässig. 

 
Der Wirkbereich beim Betanken der Kraftfahrzeuge entspricht in der Regel der Kreisfläche, die 
sich aus der Länge des Zapfschlauches einschließlich Zapfpistole zuzüglich 1 m Sicherheitszu-
schlag ergibt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 2: Wirkbereich bei der Betankung der Kraftfahrzeuge 
 
 
3.1 Größe des Wirkbereiches 
 
Eine Minimierung der Wirkbereiche sowohl bei der Befüllung des Lagerbehälters als auch bei 
der Betankung der Fahrzeuge ist dann zulässig, wenn folgende Vorgaben eingehalten werden: 
 

1. Die Position des Einfüllstutzens des zu betankenden Fahrzeuges befindet sich in einem 
Abstand a (mindestens 1 m) von der Zapfsäule entfernt. Der Wirkbereich der Abgabe-
einrichtung (Zapfpistole) kann auf 1 m + a um den Aufhängepunkt des Zapfschlauches 
festgelegt werden.  

 
 
 
 
 

 
Betriebs-
gebäude 

max. Schlauchlänge einschließlich 
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Zapfsäule 
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2. Die Position der Anschlüsse am Tankfahrzeug bei Befüllung des Lagerbehälters ist der-
selbe wie bei der Betankung der Fahrzeuge. Der Wirkbereich kann dann auf 2,50 m um 
den Füllstutzen des Lagerbehälters reduziert werden. Der Füllschlauch darf während der 
Befüllung nicht über den Rand des Abfüllplatzes hinausragen.  
 

3. Die oben beschriebene Position des Stutzens ist eindeutig und dauerhaft auf dem Ab-
füllplatz zu kennzeichnen und in der Anlagendokumentation ist eindeutig festzulegen, 
dass die Fahrzeuge nur auf dem gekennzeichneten Punkt betankt werden dürfen und 
der Lagerbehälter nur von hier befüllt werden darf. 
 

4. Die Abgabeeinrichtungen (Zapfsäule, Pumpe usw.) sind so aufzustellen, dass z.B. bei 
Undichtigkeiten auslaufender Dieselkraftstoff auf den Abfüllplatz gelangt und dort zuver-
lässig und schnell erkannt wird. 
 

5. Es werden ausschließlich Bauteile (Schläuche, Pumpen, Zapfpistolen usw.) verwendet, 
die für die verwendeten Kraftstoffe zugelassen sind. 
 

6. Der Füllstutzen zur Befüllung des Lagerbehälters für Dieselkraftstoff ist in den Bereich 
des Abfüllplatzes zu verlegen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3: Beispiel für die Größe des Abfüllplatzes  
 
 
3.2 Rückhaltevermögen 
 
Für austretende Kraftstoffe sowohl bei der Betankung der Kraftfahrzeuge als auch bei der Befül-
lung des Lagerbehälters ist der Abfüllplatz mit einer dichten und beständigen sowie ausreichend 
bemessenen Rückhalteeinrichtung zu versehen. Zur Rückhaltung kann der Abfüllplatz durch 
Herstellung einer umlaufenden Aufkantung und das Entwässerungssystem genutzt werden.  
 
Das Rückhaltevolumen R1 bei Betankung der Kraftfahrzeuge ermittelt sich zu:  
R1 = Pumpenleistung der Abgabeeinrichtung x 3 min bei einem leicht erreichbaren Not-Aus-
Schalter und unter Aufsicht, ansonsten Pumpenleistung x 5 min. 
 
 
Das Rückhaltevolumen R1 bei Befüllung des Lagerbehälters ermittelt sich zu: 
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     Diesel 
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R1 = Befüllleistung des Tankfahrzeuges x Zeit tA bis zum Wirksamwerden geeigneter Sicher-
heitsvorkehrungen.  
 
Bei Verwendung einer Abfüll-Schlauch-Sicherung (ASS) ergibt sich ein Rückhaltevolumen  von 
R1 = 0,1 m³ (tA=5 s). Bei Verwendung von Einrichtungen mit Aufmerksamkeitstaste und Not-
Aus-Betätigung (ANA) ergibt sich ein Rückhaltevolumen von R1 = 0,9 m³ (tA=45 s). Für die Be-
füllleistung des Tankfahrzeuges wurde hier ein Wert von 1200 l/min zu Grunde gelegt. 
 

� Rücksprache mit dem Dieselkraftstoff-Lieferanten erforderlich !  
 
3.3 Rückhaltung im Entwässerungssystem 
 
Sofern der Abfüllplatz nicht überdacht ist, muss das auf dem Abfüllplatz anfallende Nieder-
schlagswasser (50 l/m²) einer ausreichend dimensionierten Abscheideranlage oder abflusslosen 
Sammelgrube zugeführt werden. Durch eine geeignete Überdachung kann der Anfall von be-
handlungsbedürftigem Niederschlagswasser verhindert werden. 
 
3.4 Ausführung der Entwässerungsleitungen 
 
Die Zulaufleitungen und Verbindungen/Anschlüsse müssen flüssigkeitsundurchlässig und be-
ständig gegen Dieselkraftstoffe sein. Die Ausführung als einwandige, unterirdische Rohrleitung 
ist zulässig, sofern die sie mittels Schweiß- oder Klebeverbindung ausgeführt wird.  
Materialien z. B. PE-HD, Stahl 
 
 
4. Dieselkraftstoffführende Leitungen 
 
Die verwendeten Rohrleitungen müssen gegen Dieselkraftstoff beständig sein. Die Rohrleitun-
gen (z.B. vom Lagerbehälter für DK zum Abfüllplatz) sollten oberirdisch fest verlegt und in voller 
Länge einsehbar/kontrollierbar sein.  
 
Unterirdisch verlegte Rohrleitungen sind entweder doppelwandig oder einwandig in Schutzroh-
ren oder als Saugleitung auszuführen.  
 
 
5. Baugenehmigung / Brandschutz 
 
Ob die geplante Eigenverbrauchstankstelle baugenehmigungspflichtig ist und ob brandschutz-
technische Maßnahmen erforderlich sind, muss bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde er-
fragt werden.  
 
 
6. Regelungen zum Betrieb  
 
Eigenverbrauchstankstellen für DK  werden in Abhängigkeit vom Lagervolumen in Gefähr-
dungsstufen (§ 39 AwSV) eingeteilt. Zum Beispiel bei einem Volumen von ≤ 1 m³ wird die EVT 
der Gefährdungsstufe A zugeordnet, bei einem Volumen von > 1 m³ und ≤ 10 m³ der Gefähr-
dungsstufe B. 
 
Überwachungs- und Prüfpflichten des Betreibers 
Ausserhalb von Wasserschutzgebieten ergeben sich daraus folgende Überwachungs- und Prüf-
pflichten des Betreibers nach § 46 AwSV: 
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Wird die Anlage oberirdisch aufgestellt, ist die gesamte Eigenverbrauchstankstelle der Gefähr-
dungsstufe B vor Inbetriebnahme überprüfen zu lassen. Eine wiederkehrende Prüfpflicht be-
steht dann nicht. Eine Eigenverbrauchstankstelle der Gefährdungsstufe A ist bei oberirdischer 
Aufstellung der gesamten Anlage nicht prüfpflichtig im Sinne der AwSV. 
 
Innerhalb von Wasserschutzgebieten und bei unterirdischer Aufstellung der  Anlage gelten an-
dere Prüfpflichten des Betreibers. 
 
Anzeigepflicht 
Sofern eine prüfpflichtige Eigenverbrauchstankstelle errichtet oder verändert werden soll, ist 
dies der Unteren Wasserbehörde des Kreises Kleve anzuzeigen (§ 40 AwSV).  
 
Eignungsfeststellung (wasserrechtliches Verfahren) 
Für eine Eigenverbrauchstankstelle der Gefährdungsstufe A ist keine Eignungfeststellung erfor-
derlich. Unabhängig davon sind der Unteren Wasserbehörde des Kreises Kleve auf Verlangen 
Unterlagen zur Prüfung vorzulegen, aus denen hervorgeht, dass die Gewässerschutzanforde-
rungen eingehalten werden.  
 
Für eine Eigenverbrauchstankstelle der Gefährdungsstufe B ist eine Eignungfeststellung nicht 
erforderlich, wenn für alle Anlagenteile ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis1  vorliegt 
und durch das Gutachten eines Sachverständigen bestätigt wird, dass die Eigenverbrauch-
stankstelle insgesamt die Gewässerschutzanforderungen erfüllt (§ 41 AwSV).  
 
Anlagendokumentation  
Es ist eine Anlagendokumentation (§ 43 AwSV), welche die wesentlichen Informationen über 
die Eigenverbrauchstankstelle enthält, wie z. B. Unterlagen über den Lagerbehälter, den Abfüll-
platz, bauaufsichtliche Verwendbarkeitsnachweise, Prüfberichte der Sachverständigenprüfun-
gen zu erstellen. 
 
Betriebsanweisung; Merkblatt  
Es ist das Merkblatt zu Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen nach Anlage 4 AwSV an gut sichtbarer Stelle in der Nähe der Anlage dauerhaft 
anzubringen.  
 
 
7. Erläuterung der Fußnoten 
 
1 - Bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis  
Für die Bestandteile einer Tankstelle, wie z. B. der Lagerbehälter, die Überfüllsicherung, das 
Leckanzeigegerät, der Abfüllplatz ist ein Bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis (Allgemein 
Bauaufsichtliche Zulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik - DIBt oder ein Übereinstim-
mungsnachweis nach Bauregeliste) erforderlich.   
 
2 - Vollschlauchsystem 
Bei diesem System ist der Befüllschlauch ständig mit Dieselkraftstoff befüllt. Am Tankfahrzeug 
ist er fest und dauerhaft montiert und in der Regel auf einer Haspel aufgerollt. Die Befüllung des 
Lagerbehälters erfolgt mittels einer am Befüllschlauch installierten Trockenkupplung oder einer 
selbsttätig schließenden Zapfpistole 
 
3 - Selbsttätig schließende Zapfpistole 
Bei selbsttätig schließenden Zapfpistolen wird der Befüllvorgang automatisch gestoppt, bevor 
der zu betankende Behälter überläuft. Bei selbsttätig schließenden Zapfpistolen ohne Feststel-
ler (Arretierung) muss der Betätigungshebel während des gesamten Befüllvorgangs festgehal-
ten werden. Wird der Hebel losgelassen, stoppt der Auslauf von DK.  




